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Sinleitungs 

Die bisherigen Kegierurgen äer deutschen Republik haben 
es nicht verstanden, die dertscken Nenschen für die Form und den 
Inhalt der Teimarer Verfassung zu gewinnen 'nd 'ınd 'nd diese Verfassung 
in einer den Lebenshedürfnissen des Volkes entsprechenden "eise 
anzuwenden und auszubauen, Es ist nicht wehr, dass die Demokratie 
versagt hat. Versast haben nur Jie Führer, 

Disse Führer haben richt erkannt und erkennen auch 
heute noch nicht, dass das deutsche Volk dem Bolschewismus oder 
den Fasckismus ir die Arre getrieben wird, wenn die bisherige 
Politik der Lässigkeit und Untätigkeit, die einer plutokratischen 
Oberschicht die Macht in Stsate und in der Mirtschaft überlässt, 
welter fortgesetzt wird. Der Kanpf gegen Solschewismus und 
Faschismus kann nur denn mit Erfolg geführt werden, wenn Inhalt 
und Methoden der deutschen Republik grundlegend geändert werden, 

Wenn des deutsche Volk vor schweren inneren Erschütterun- 
gen bewahrt, wenn Ihm eine Aussenpolitik, die zwangsläufig zum 

Kultur führen muss, erspart bleiben soll, dann müssen alle zusammen- 
stehen, die bcreit "sind, auf dem Trümmerheufen disser Sckeinreputlik 
die wirkliche Republik, "sie Republik des Friedens und der sozialen 
Gerechtigkeit zu errichten, 

. Wir sind Känpfer für nationale und internationale 
Gemeinschaftsidsen. Wir sind radikal demokratisch und überzeugt 
republäkenisch, in der Ausserpolitik entschieden pazifistisch, 
in der Kulturpolitik unbeirrt und vorurteilslos freiheitlich, in 

atisch. 

Im einzelren sind unsere Forderungen: 

A.) Staatspolitik: 

1.) Die deutschen Ginzelländer haben heute keine 

nicht mehr gestatten. Die Einzelländer sind in den deutschen 
Binbeitsstaat zu überführen, Den Ländern, die ihre Eigenstcatlich- 
keit nur durch Reichszuschüsse aufrecht erhalten könren, sind 
diese Zuschüsse sofort zu streichen, Besondere landsmannechaftliche 
und wirtschsftliche Zusarzenhänge sind auch bei Abgrenzung der 
Verwalturgsbezirke zu berücksichtigen, ohne dass dadurch die Grund- 
lage des Binheitsstsates gefährdet werden darf. 

2.) Des Ausführungsgesetz zu Artikel 48 der Reichsver- 
fegsung, durch das der Missbrauch dieses Artikels verhindert wird, 
nUSS umgehend erlassen werden, 

3.) Die Voraussetzung für die Gesundung unseres 
parlamentarischen Lebers ist die Reform des Wahlrechtes, Der Fin- 
fluss der Parteibürckratie muss gebröchen, der politischen Persän- 
lichkeit muss Einfluss gesichert werden. 

Jsder Abgeordnete hat eine Aufstellung der Geldleistungen, 
die er selbst oder die andere für seine Fahl aufscwandt haben,dem 
Reichstagspräsiciun einzureichen. Mariete, die gekauft sind, 

musseu tür ungültig erklärt werden. 



Tie Argeordneten keten irre wirtschaftlichen Boziekurren 

Reichstagspräsidium zu deklerieren, Sie dürfen währerd ihrer Algc- 

nach Genehmigung durch das Farlament annekmen, 

4.) Tas Fahlalter ist so festzusetzen, dass es ZUSEMLOH- 
fallt mit den bürgerlicken Mündiekelitsalter, 

5.) Tie Republik cderf nicht durch ihre Beanten sebnvier 
werden. Verwaltung, Rechtepflere, Schule und Universitäten müsrten 
mit repuklikaniscaem Geiste erfüllt werden, "er sich an Bestreiun- 
gen beteiligt, die auf Beseitigung der demokra tischen Remublik au- 
zielen, kann nicht Beamter bleiten. Notfalls muss die Bestimmunz 
über Nie Unabsetzbarkeit der Richter vorübergshand ausser Kraft 
gesetzt werden, Eine Berublik, die eich nicht mit allen Mitteln 
gegen die Feinde im eiperen Hause wehrt, verdient, dass sie zugrunde 
geht, 

f 

6.) An dem Grundsatz des EPerufsbeartenzuns ist festzu- 

halten. Die Zahl der Beamten ist, vor allem auch im Ausannenheng wit den Ausbau des Einkeitsstaates, durch Ration2zlisierung der 
Verwaltung und durch Vereinfachung des den Behörden zu überweisen- 
den Aufgabenkreises auf das sachlich notwendige Mass zu verrinzern. 

Die kommunalen Körperschrften Sffentlichen Rechts sind 
gesetzlich zu vernflichten, nach steatlichen Grundsätzen ihre 
Beanter anzustellen und zu besolden, Datei ist zu fordern, dass 
auch Nie kommunalen Sritzengehälter der aufsichtsbehäördlichen 
Nachrrüfung unterliesen,. 

Beanten im Ruhestend ist unter Berücksichtigung einer 
Freigrenze die ‚Pension insoweit und solange zu streichen, als 
sie ein der Höhe der zu streichenden Persion entsprechendas Ein- 
konzen aus anderweitiger Tätigkeit kezichen. 

für etatswlärige Verwendung bewilligter Gelder haftbar zu machen, 
Für die Ansteilung von Jeenten soil mur die Eignung, nicht die 
rerteizugehöriskeit bestimmsad seilc, 

Das Disz iplinsrrecht asr Beamten ist durch Reichsgesetz 
zu regeln. Der Anspruch auf sachdienliche Verteidigung ist 
sicherzustellen. 

7.) Der öffzntliche Aufrand ist auf ein der sozialen 
Not res Volkes srgemessenes hass zu beschränken. Bepublikanisahe 
Einfackkeit und Sparsamkeit von oben müssen das Kenzzeichen cer 
zweiten Republik werden. 

Gegen Korruptionserscheinungen im öffertlicken und 
privaten Leken ist rücksichtslos einzusöhreiten,. 

8.) National ist nicht, wer mit dem Gedanken des Kris«szs 
srielt und zum Kriege rüstet, Nu wer den Krieg zit allem Nachiruck 
bekänpft und dem Yolke den Frieden erhält, ist national. Deshalb 

ist die Fol:tik, die in Europa auf die Veretändigung und den 
Zusammenschluss hinarbsitet urd damit die Voraussetzung für Ale 
wirtschaftliche Gesundung und den rirtschaftlicken Tiederaufstieg 
Deutschlands und Europas schafft, eine im nasten Sirne netionale 
und aktive deutsche Aussenrolitik., 

Des Ziel der europäischen Vereinigurg ist Aurch Hertsi-. 
führung der europäischen Mänz- und Zollerion und durch weitgehende 
Rechtsanzleichune ysarauberelten, 



.) Die Folitik der europäischen YVerstärdierunrg ist auch 
deskalb notwendig, weil dis Befriedung Eurcpas eize, wehrschein- 
lich die entscheidende, Etarce auf den Teze zur Beirledung dsr 

Welt ist. Diese Folitik und nur sie gibt die Möelic chkeit, die 
Fregen der unteirledgen en Grenzresulierurng, der: Minderheiten 
und ces Arschlusses ‘er srraichiscLez Rerublik im Sinne eiüser 

10,) Das Ziel der europäischen Verständigung darf 
nicht gefähraset werden durch eine deutsche Ausserpolitik, die 
in dem en sich Pesrechtieten Vtreben, unsersckte L5sursen des 

Krieges heraufbeschwört und die Massnahmen militärischer Kreis 
Auldet, die das WKisstrauen Turopas und der Telt hervarzurufen. 
geeigret sind. 

11.) Die deutsche Aussenpolitik hat gruräsätzliche 
Neutralität zu wehren. Sis hat sich von jeglicher Pünrdnrisepolitik 
fernzukalten, die v:rgiftenden Methoden der alten Geheineir! on. 
tie abzulegen und für sine offene, ehrliche Ausspreche zwischen 
den Völkern einzutreten, Sle hat sich dafür einzusetzen, Jass fe 
Völkerkuni dahin refarmisrt wird, dass er aeufkört, eine Vertretung 

en 

Ä 

N 

aer Rerierungen zu sein und eine wirklicke Vertretung der 951% 
wird (Feitparlanent). 

12.) Die deutsche Aussenpalitik dar? richt aufhören, 
die Abrüstung der Welt zu furaarn. Dieser durch den Versailler- 
Vertrag und durch Artikel 8 des Yölkerbundes begründeten Fordsvang ist dadurch Nachdruck zu verleilien, dess der deutecke Reichsiselr- 
etat ganz erheblich herabgesetzt wird. Die Welt soll wissen, 

dass das deutsche Voik keinen Krieg mehr führen will, 
Gewiss hat die Tätigkeit des Völkerbundes in der 

Frage der Abrüstung ein untefriedigendes Ergebnis gezeist. Eine deutsche Aussenrolitik, Ale Caeraus das Recht auf deutsche 
Aufrüstung herleitet, stärkt nur Aie Stellung der Nationalisten 
uni Militaristen in den anisren Ländern, 

B.) Tirtschafts- und Finanzmolitik, 
Die deutsche Wirtschaftskrise ist richt nur eire Teil- 

erscheinung der WTeltwirtscanftsärise, Sie ist zugleich eine reine 
deutsche Krise, Sie ist zunächst beäingt durch die Folgen des 

verlorenen Arieges und des Ruhrkrieges, Sie ist entscheidend her- vorgerufsn durch die völlis verfehlte Tirtschafts=- unä Finanz= 
politik der Nachkriegszeit. Tie deutsche Irdustrie, besonders 
Aie deutsche Schwerindustrie hat die Ruhrsubventionen dazu 

benutzt, um Aurch überspannte Rationalisierurgsmessnahmen ihre. 
Produktionsfähigkeit auf ein NUsss zu steigern, das in schreienden 
Missverhältnis zu den voräanderen Absatzmögiichkeiten steht. Se Sıe Se 
hat diese Rationaltsisrunserolitik nach der Stsbilisierunz der 
Währung fortgesetzt und die kosten tells durch ausländische 
Anlsiben, teils durch ungerechtfertigte Gewirne aus den überhöhten 
Inlanrdspreisen gsdsekt. 

Die Regierunsen der Yrchkfiegszeit haben diese Ent- 
wicklung dadurch gefördert, dess sie es tis zum heutigen Tage 
versäumt haben, gegen die ger seinschädlicke. Preispolitik der 
Kartelle, Syndikate, Trusts einzuschreiten. Durch die verfehlts 
Agrarpolitik ist dis notrendige Umstsilunrg.der Landwirtschaft 
verhinisrt worden, 

1.) Eine Gsasundung der deutschen Tirtscheftslage 
ist nur durch eine gsrundlsrende Aunderung der Tirtschaftspoliti% 



herteizuführen. Wir fordern eine sozial gebundene Tirtschaft .auf 
privatwirtscheftlicher Grundlage. Wicht den gesunden Grurdläsen 
des kapitalistischen Systens gilt unser Kampf, sondern der Pluto- 
kretie (Geldberrschaft), die die Kartell- und Syndikatsformen 
missbraucht, um die Herrschaft über den Stast zu erlangen und den 
‚Konsumenten in rücksichtsloser Wcise auszuteuten,. 

2.) Der Feudalismus in der Tirtschaft muss beseitirt 
und die Denokratisierung der Tirtschaft muss durchgeführt werian., 

3.) Den Zustand, dass Verluste durch Staatssubventicam 
gedeckt und die Gewimne eingestrichen werden, wuss ein Ende terei- 
tet werden, 

4.) Es ist ein nicht bürokratisch scndern kaufmännisch 
organisiertes Reichskartcll- und ir!schaftsaunt zu schaffen, Diesen 
sind weitkshendse Aufsisätsrschte über die Politik, insbesondere 
aie Preisgolitik der Karteils, Synädikate und Trusts einzuräumen. 
Das Reichskartell- und Wirischaftsanmt ist berechtigt, überhöhte 
Preise auf das augemessen> Yass herabzusetzen. Das Amt hat auch 

das Recht, von aller Arworbsgesslischaften, Karteller und kartell- 
ähnlichen Zusammenschlüssen Auskunft über alle Ceschäftsvorgärga 
zu verlengen Und an den satzungsgemässen Versammlunsen teilzu- 
nehmen. 

5.) Die gesctzlichen Vorschriften über die Bilanzen 
und die Gewinn- und Verlustrechminsen der Erwerbsgesellschaften 
sinä dekin zu ändern, dass über die wirkliche Lsge der Geseill- 
schaften erscköpfsnd Auskunft gegeben werden muss. Die Beteilizgun- 
sen und die kartellmissigen Zinrdungen sind durch den Geschäfts- 
bericht klarzulegen. Veber die Höhe der Bezüge der Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitgliener ist im Geschäftsbericht erschöpfend Ausiun® 
zu geben, 

6.) Die Riesengehälter und -bezüge in Frivat- und 
gemeinwirtschaftlichen Betrieben, die im Missverkältnis zu den 
Bezügen der Anzestellten und Arbeiter und in der Regel auch zu-r 
Leistung stehen, sind anch mit Tirkung auf die laufenden Verträse 
herabzusetzen. Lem zu schaffsnüöen Reichskartell- und TÜirtschafts 
amt stekt Aas Recht zu, diese Hersbsetzung bei solchen Gesellsuharf- 
ten zu verlangen, deran Rentabilität durch die Übersteigerten 
Gehälter besinträchtist wird. 

7.) Die Macht der Piutokratie beruht im wesentlichen 
narauf, dass die Vorstands- urd Aufsichtsratsmitglieder der 
grossen Unternehmungen dureh wechselseitige, der Oeffentlichkeit 
vorenthaltene Abtachungen materiell} einander verbunden sind, 
Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder dep Erwerbsgesellschaf- 
ten müssen gesetzlich verpflichtet werfen, ibren Gesellschaften 
über alle Einnahnen aus direkten oder indireiten konsortialen cJler 
konsortialähnlichen Akmacnungen, soweit sie mit ger Geseläschatt 
in Zusammenhang stehen, Mitteilung zu machan. Diese Abmrachungsn 
sind nichtig, soweit sie nicht durch die Generalversammlung oder 
Gesellschaftsversamglung genenuict sind. 

8.) Die Betätigung der Affentlicken Hand ist auf Petri=evsa 
nit gemeinnützigan Charakter wie Tost, Bahn, Gas, ”asser, Elektri- 
zität n.dgel. zu beschränken, Die Geschäfte sind in Gesellsckafts- 
form zu führen. Aus der Gewirn- und Verlustrechnung muss zu er- 
sehen sein, welche Beträge els Steusrersstz abreführt sind. 

.. 9.) Die Aufträge der Äffentlichen Hand sird nicht 
durch Monopolverträge, sondern im Submissionsweße zu vergeben. 



10.) Der Stsat muss derauf bedacht sein, Im Interesse 
der deutschen Tirtschäft und der deutschen Kultur einen letens- 
fähigen und gesunden Mittelstand zu erhalten, Die übermässige 
steuerliche Belastung des Mittelstandes ist zu bsseitigen, Mittel- 
standskrediete zu rngemessenem Zinssatz sind bereitzustellen, 

bungen sind zu unterstützen. 

11.) Die RBekämrfung der Arbeitslosigkeit ist die 
Aufgabe, der alle Sorderinteressen unterzuordnen sind. Die Bisher 
angewandten Mittel, der erfolglose Versuch des Preisabbaues und 

Zusammenbruch der Kaufkraft geführt, 

zur Linderurz Ger Arbeitslosigkeit ist zunächst erforder- 
lich, dass durch Verkürzung der Arkeitszeit msglichst viele 
Menschen dem Produktiossprozess wisdsr zugeführt werden. 

Lie zahlreichen in Deutschland vorhandenen, für 
landwirtschaftliche Arbeiten geeisneten Kräfte sind bes chleurigt 
anzusiedeln, Der Bau billiger Kleinwohnungen ist beschleunigt 
durchzuführen. Die Mittel hierfür sind dadurch aufzubringen, dass 
der ursprünglich für diese Zwecke bsstimmte Anteil der Hauszins- 
steuer kapitalisiert und als amortisable Hypothek Ins Grundbuch 
eingetragen wird. Diese Grurdbuchrechte sind in eine Reichsbau- 
und Siedlungspank eirzubrirgen, 

12.) Die endgültige Beseitigung der Arbeitslosigkeit 
ist nur zu erreichen durch Hebung der Kaufkraft des Inneren 
Marktes, insbesondere auf dem Frege einer Handelspolitik, die 
einer möglichst grossen d:utscken Produktion den Absatz an eine 

kaufkräftige Bevölkerung des eigenen Landes und die Ausfuhr in fremde Länder sichert. 

13.) Die Handelspolitik muss grundsätzlich anstreben, 
die Zollmauern zwischen den Staaten zu beseitigen. Soweit Möglich- 
keiten bestehen, Zollverstänäigungen zunächst in kleinerem Raöhnen 
durch:uführen, ist davor Getrsuch zu machen. Das Ziel der allge- 
meinen Zollverständigung darf dsdurch nicht gefährdet werden, 

14.) In Zusamrerheng mit den Bestrebungen auf Vergrösse- 
rune des Firtschaftsraumes ist auf eine Vereinheitlichung des 
internationalen Geldwssens hinzuarbeiten,. Die Schaffung einer 
Zentralnotenbank zunächst für Europa soll die Währungsschrierig- 
keiten, die durch die Währungsvielheiten bedinst sind, herabmin- 
dern und damit auch zur Sicherung des Weltfriedens beitragen. 

15.) Un diese Handelspolitik durchführen zu können, 
muss die Agrarpolitik sich grundsätzlich von der bisherigen, den 
Körnerbau einseitig bevorzugenden Subventions- und Hochschutz= 
zoillpolitik abwenden und sich umstellen euf die Förderung der 
Veredelungswirtschaft. Alle Massnahmen, die die Vereflelungswirt- 
schaft zugunsten anderer, nicht mehr lebensfäöhiger Zweige der 
Landwirtschaft beeinträchtigen, insbesondere dis Futtermittelzölle, 
sind abzubauen und aufzuheben, Ter Absatz der Produkte der land- 
wirtschaftlichen Klein- und Mittelbetrisbe muss Aureh weitgehende 
Normung und durch szckgemässen Ausbau der Absatzorgerisationen 
sefördert werden, Das landwirtschaftliche Fechschulwesen muss. 
verbessert, der Besuch der faechschulen Aurch Befreiung von Schul- 

geld „gefördert werden. Im Rahmen der bäuerlichen Siedlungspolitik 
ist für die rachgeborenen Bauernsöhne geelgnetes Siedlungsland zu 
angemessenen Bedingungen bereitzustellen. 

16.) Die Durchführung des bodenreformerischen Gedankens 
ist daneben vom Staate mit allen Mitteln zu fürdern, danit das 



‚Wohnstätte bereitst wird, erfüllt wird. 

TE ET I ET TE ———nn nen 

1.) Ein Defizit im Reichshsushalt ist nicht durch neue 
Steuern sordern durch rücksichtslose Sinsperun g im Etat zu decken, 
Insbesondere ist der Reichswehretat auf das Mass herabzusetzen, 
das der Reichswekr die sachgemüsse Dürchführung ihrer Aufgabe, 
Ruhe und Ordnung im Innern zu sichern, reibungslos ermöglicht. 

2.) Das Steuer- und Veranlagungswesen ist soweit als 
möglich zu vereinfachen, die Kosten der Steuererhebung sind zu 

‚. verbilligen. 

3.) TDie Besteuerung der Landwirtschaft ist in Form der 
Flächenbesteverung unter entsprechender Abstufung nach Boden- 
klassen durckzuführen. 

haftlichen Betriebe, insbesondere 
‚ sind steuerlich für die Zeit der 

nAsn nAsın nAsn und, soweit das nötig ist, vn 
ftiichen Betrieb treffen, freizu- 

4.) Tie lendwirt: 
die Kleinr- und Mittelbetriei 
Umstellung bevorzugt zu bean: 
Steuern, die den landwirtss 
machen, 

9) 13 co 

5,) Die Grundverm5genssteuer ist dehin auszubauen, dass 

Grundstücks gestaffelt wird. | 

6.) Die Erbschaftssteuer ist auszubauen in der Weise, 
dass die kleinen Erbschaften möglichst schonend behandelt und 

die grossen Erbschaften dagegen steuerlich scharf erfasst werden. 
Das gesetzliche Erbrscht des Fiskus ist auszudehnen. 

7.) Die Kreditwirtschaft der Kommunen ist durch 
Schaffung einer Reichskommunalkreditbank zu zentralisieren. Die 
Kommunen dürfen Kredite nur durck Yermittiung des Reichskommunal- 
kreditbank aufnekmen. Die ReichskonmmunalKreditbank hat die Befugris, 
gegen Beschlüsse der Kommunen, durch die unscedeckte oder Luxus- 
ausgaben angeordnet werden, Einspruch zu erheben und die Entschei- 
dung der Kommunalaufsichtskehärde anzurufen, 

D.) Sozialpolitik. 
1.) Die deutsche Republik muss eine soziale Republik 

sein. Sie Kuss eir sozialss Recht schaffen, das den Menschen 
höher bewertet als Sachgüter und das den obersten Zweck des 
Staates darin sieht, seine Bürger zu gesunden, leistungsfähigen 
und frohen Menscken heranzubilden. | 

2.) Die wirtschaftliche abhängigen Schichten im 
Volke müssen die Sicherheit haben, dass die Macht des Stzates 
ihnen Schutz gewährleistet. 

3.) Allen arbeitenden Menscken ist ein Arbeitsertrag 
zu sichern, der sie an den Fortschritter der Zivilisation 
und an den kulturellen Gütern der Menschheit teilnehmen lässt. 

Sozisle Gestälturg des Arbeitsverhältnisses, Schutz 
unf Pflege der Arbeitskraft, Teiterentwicklung der Sozialver- 

4.) Die Arbeitszeit ist in dem Ausmasse zu verkürzen, 
inden die fortschreitende Rstioralisierung die Arbeitskraft 
intensiver ausnutzt, 



6.) Der 6 Unr-Laa enschlu 
ind r 

| s, der Sonnebend £frükschluss 
und die völlige Sorntagssruhe si; StLOS 5 curchzufiiä ren, 

6.) Die Handlels- und Cewerbear fsichtsbehürden sind 
so auszubauen, dass eine gründliche Kontrolle der Inneheltung der Arbeiterschutzbestinmunge: sewährle istet ist und Vebertre- 

‚ tungen wirksam keraupft werden können. 

7,) Betrieben, dis ihre sozialen Fflichten verletzen, 
sind öffentliche Aufträzse nicht zu erteilen. 

8.) Das Arbeitz svortragsrocht ist in ein einheitlichss Gesetz zusanvenzufsssen,. Tarifrucht und Scklicktunsswesen sird 
mit einzubezieken und gagen alle sozialfeindlickenr Umgehurgen 
und Ausköklungsversuchs zu sickern, 

9.) Männliche und weibliche Arbeitnehmer müssen bei 
gleicher Leistung zleighe Bazcklung wrasiten, 

10.) Allen Arbsitnsunern ist ein ausreichender Erholungs- 
urleub unter Fortzshlang iIhrsi Bezüge gest stzlich zu sichern. Für Jugerdlicke bis zun 13. Faare „ss dieser Erkolurgsurlaub 
mindestens 3 \ocheu betragen, 

11.) Zun.Schutzs der Angestellten über-30. Jahre 'muss - 
jeder Unternehner gesetzlich vsrorTlichtet werden, Angestellte 

Nu üher 30 Jahre rach festatanenlen Yundertsätzexn Im Verhältris zur 
Gesamtheit der Arbeitnsbner des Betriebes zu beschäftigen, 

12.) Für die Arbeitslosenversicherung muss-der Grund-- "satz. gelten, dass allen arbsitswilligen und unverschuldet ar- 

beitslosen Menschen ein ausreichendes Ezistenzminimus gesichert 
wird. 1 " : 

herungen auf Sf Jehre.herabzu-.- 
setzen. 

14.) In der Rrankenversicherung sind cie Krankerschein- und Arzreisebühren zu beseitigen, Zwischen den Berufskranken- 
kassen uni den Zwangskrankenksssen ist eine völlige Gleichbe- 
rechtigung herzusteilen, 

5.) In allen Zweigen der Sozialversicherungen müssen 
die Beiträge durck grösstm5zliche Leistungen den Versicherten 
zugute kommen. Grösste Sparsamkeit in der Vorwaltung der 
Sozialversicherungsinstitute ist deshalb erforderlich, 

16.) Durch eine aktive internationale Sozialpolitik muss erreicht werien, dass soziale Fortschritte eines Lendes 

durchgeführt werden, in denen Gdle gleichen wirtschaftlichen Vor- 
aussetzungen vorbenden sind, 

17.) Den durch die Iaflation Geschädigten, heute der 
Fürsorge anheim fallenlen Zlsinrentnern ist durch Schaffung eines 
Kleinrentnerversorgungsgesstzes der gesetzliche Anspruch auf 
Rente sicherzusteller. | 

18.) Lie Ansprüche der Kriegsrentner sind in einer Weise sichergustellen, dass das Wort von Dank des Vaterlandes 
keine leere Peresge bLleict, 

kodifizieren, Das Mistrecht ist sozial auszubauen, Nach Verab- 
schiedung des sozialen Mistrechts jet die Zwang swirtschaft sur 



dem Grundstücksmarkt aufzuheben, 

E.) Kulturpolitik. 
1.) Des deutsche Recht ist nit modernem Geist zu 

erfüllen. Es ist beweglicher zu gestalten, 

2.) Die Reform des Strafrechts muss beschleunigt 
durchgeführt werden, Bostimmunsen wie die des $ 218 sind auf- 
zuheben. | | 

%.) Das Tiederaufnakre- und Revrisionsverfahren in 
Strafsachen ist so zu regeln, dass über die heutigen formellen 
Bestimmunsen Dinzus die Wisderaufnahne oder die Revision auch 
in solchen Fällen möglich ist, in denen rachtliche oder tat- 
sächliche Geseicktspurkts verlisgen, die das Urteil bedenklich 
erscheinen lassen, 

4.) Das eheliche Güterrecht und das Recht der Ehe- 
scheidung ist dakin zu reforrieren, dass grundsätzlich Güter- 
trennung eingeführt und die Durchfükrung der Thescheidung in 
einer dem modernen Kulturemsfinden entsprechenden Weise ermög- 
licht wird. 

5.) Die gesetzlichen Bestimmungen über den Mutter- 
schutz sind weiter auszubauen, 

6.) Die soziale und rechtliche Stellung der unehe- 
lichen Kinder ist in siner den Versprechungen der Verfassung 
entsprechenden Feise euszubauen. . 

7.) Die strafrechtlichen Vorschriften über die 
Beleidügung sind dahin auszubauen, dass auch Gemeinschaften, 
die beleidigt sind, als» ektivc, legitimierte Prozesspartei 
auftreten können. ” oo. 

8.) Der & 193 des Strafgesetzbüches ist dahin zu 
erweitern, dass der Presse krundsätzlich das Recht der 
Mahrnehmung berechtigter Intersssen zugsebilligt wird. 

9.) Die Altersgrenze für Tugendliche ist im Strafrecht 
von 18 auf 21 Tehre zu srhöken, 

10.) Die Vorschriften über die Strafverfolgung von 
Bidesverletzungen sind dakin zu ändern, dass falsche Aussagen 
nur insoweit verfolgt werden, als sie von wesentlicher Bedeutung 
sind. 

11.) Die Todesstrafe ist abzuschaffen, _ 
12.) Staat und Kircke sind restlos zu trennen, Konkor- 

date sind abzulehnen. | 

13,) Den weltarschaulichen Körperschaften siud Verelns- 
rechte zu verleihen. Die Verfolgung ihrer Ziele ist ihrer Eigen- 
gesetzlichkeit zu überlassen. 

14.) Die Freikeit des Geistes ist höchstes Menschen- 
gut. Deshalb ist die "Zensur grundsätzlich zu beseitigen. Das 
Gesetz gegen Schund und Schmutz ist aufzukeben, 

15.) Der 8 166 des Strafgesetzbuches ist aufzuheben, 

16.) Alle Bestrebungen zur- Fesselung der geistigen 
Freiheit sind mit allen Kräften zu bskämpfen, 

(Das Schulprorramm befindet sich noch in Ausarbeitung). 
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